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Auszug aus dem Amtsblatt der Stadt Biedenkopf  
Nr. 171, Jahrgang 2024, ausgegeben am 07.02.2024, Eintrag Nr. 28/2024 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Erinnerung an die Zahlung der am 15. Februar 2024 fälligen Steuern 
 
Am 15. Februar d. J. werden folgende Steuern fällig: 
 

Grund- und Gewerbesteuer sowie Niederschlagswassergebühren 
 
Wir bitten alle Zahlungspflichtigen um pünktliche Überweisung der fälligen Beträge auf eines der 
nachstehenden Konten: 
 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
 
BLZ / Kontonummer  533 500 00    110 027 028  
IBAN / BIC   DE40533500000110027028  HELADEF1MAR 
 
VR Bank Lahn-Dill eG 
 
BLZ / Kontonummer  517 624 34    103 705 
IBAN / BIC   DE91517624340000103705  GENODE51BIK 
 
Durch die pünktliche Bezahlung wird die Ausstellung der andernfalls erforderlichen Mahnung und 
damit die zusätzliche Berechnung von Kosten (Mahngebühren und Säumniszuschläge) verhindert. 
 
Sollten zwischenzeitlich Kontoänderungen bzgl. des erteilten SEPA-Lastschriftmandats 
stattgefunden haben, bitten wir, dies rechtzeitig mitzuteilen, um die Entstehung von 
Rücklastschriftgebühren zu vermeiden. 
 
Vordrucke für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats können Sie bei der Stadtkasse 
Biedenkopf anfordern oder im Internet unter www.biedenkopf.de in der Rubrik „Rathaus - 
Bürgerservice“ unter „Formulare“ herunterladen. 
 
DER MAGISTRAT 
DER STADT BIEDENKOPF 
STADTKASSE 
 
Im Auftrag: 
gez. Thomas Theophel 
Stadtkassenleiter 
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